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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

1. Änderungssatzung  
zur Hauptsatzung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014

Gemäß der §§ 4 und 28 Absatz 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. Teil I S. 286) in ihrer jeweils gültigen Fassung hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau in ihrer Sit-
zung am 25. November 2014 folgende 1. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014 beschlossen:
Die Hauptsatzung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014 wird wie 
folgt geändert:
1.  § 3
 Förderung der sorbischen (wendischen) Kultur und 

Sprache
  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:
 Förderung der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache
2. § 7
 Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung 

über Vermögensgegenstände der Stadt Drebkau
 Der zweite Satz ist wie folgt zu ergänzen: ....trifft der Haupt-

ausschuss, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung.

3.  § 8
 Der Stadtverordnetenversammlung vorbehaltene Grup-

pen von Entscheidungen
 Absatz 1 wird um folgenden Aufzählungspunkt ergänzt:
 3. Investitionen und Instandsetzungen im Baubereich 

ab einem Wert von 10.000 Euro
 In Absatz 2 Satz 1 werden folgende Ergänzungen vorge-

nommen:
  ..... deren Wert 5.000 Euro unterschreitet und Angelegen-

heiten nach Absatz 1 Nr. 2 deren Wert 500 Euro unter-
schreitet, gelten in der Regel als Geschäft der laufenden 
Verwaltung.

  In Absatz 2 Satz 2 wird folgende Ergänzung vorgenommen: 
  ....., gelten in der Regel als Geschäft der laufenden Verwal-

tung.

4.  § 9
 Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer 

Tätigkeit
 In Absatz 1 Nr. 2 wird folgende Ergänzung vorgenommen:
 ... mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Stadt Dreb-

kau
5.  § 11
 Öffentlichkeit der Sitzungen
 Absatz 1 Satz 1 wird folgendermaßen ergänzt:
  „...der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse 

werden durch.....
 Absatz 2 Satz 1 wird folgendermaßen ergänzt:
  „... der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse 

sind öffentlich.
 Im Absatz 2 Satz 3 ist der gesamte Wortlaut vor der Auf-

zählung a- d zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen:

 Die Öffentlichkeit kann danach insbesondere bei der 
Behandlung folgender Angelegenheiten auszuschließen 
sein:

 ........
6. § 16
 Inkrafttreten
 Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 19.08.2014 

tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Drebkau, 27.11.2014

Gebührensatzung  
zur Abwassersatzung der Stadt Drebkau für abflusslose Sammelgruben 

Präambel

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) in der Fassung des Artikels I des Kommunal-
rechtsreformgesetzes vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I S. 286) 
in der jeweils geltenden Fassung, des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom  
10. Juli 2014 (GVBI. I Nr. 32) in der jeweils geltenden Fassung, 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 
2004 (GVBI. I S. 174) in der jeweils geltenden Fassung, des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung 
vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung, des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgaben-
gesetzes im Land Brandenburg (BbgAbwAG) vom 8. Februar 
1996 (GVBI. I S. 14) in der jeweils geltenden Fassung sowie der  
§§ 64 ff des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBI. 
I/12 Nr. 20) in der jeweils geltenden Fassung und der Abwasser-
satzung der Stadt Drebkau hat die Stadtverordnetenversamm-
lung in ihrer Sitzung am 25.11.2014 die folgende Gebühren-

satzung zur Abwassersatzung der Stadt Drebkau, nachstehend 
Stadt genannt, für die Entleerung, Abfuhr und Behandlung der 
Abwässer aus abflusslosen Sammelgruben beschlossen:

§ 1  
Grundsatz

(1) Für die Inanspruchnahme der dezentralen öffentlichen Ab-
wasserentsorgungsanlage zur Entleerung, zum Transport und zur 
Behandlung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgru-
ben erhebt die Stadt Drebkau zur Deckung der Kosten gemäß 
§ 6 Absatz 1 KAG Benutzungsgebühren (Abwassergebühren).
(2) Bei einem Verstoß gegen § 11 und 12 der Abwassersatzung 
wird eine dadurch bedingte erhöhte Abwasserabgabe in vollem 
Umfange auf den Verursacher umgelegt.

§ 2 
Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühr wird nach der Menge der Schmutzwässer be-
rechnet, die von dem Grundstück in eine abflusslose Sammel-
grube unmittelbar eingeleitet wird.
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(2) Als Schmutzwassermenge bei Einleitung in die abfluss-
lose Sammelgrube gilt die dem Grundstück aus öffentlichen 
und privaten Versorgungsanlagen zugeführte Wassermenge 
(Frischwasser). Die aus öffentlichen Anlagen zugeführte Was-
sermenge wird durch Wasserzähler ermittelt.
Die aus privaten Anlagen oder Gewässern zugeführte Wasser-
menge ist durch amtlich geeichte Wasserzähler nachzuweisen, 
welche der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einzubauen 
hat. Soweit bei öffentlichen und privaten Versorgungsanlagen 
nicht gemessen wird, gilt die durch Schätzung ermittelte Was-
sermenge. Bei privaten Versorgungsanlagen hat der Gebüh-
renpflichtige den Wasserzähler unverzüglich nachzurüsten.
(3) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Nachweis der zurückgehaltenen Wassermenge obliegt 
dem Gebührenpflichtigen.
(4) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht 
angezeigt, so werden die Wassermengen unter Zugrunde-
legung des Verbrauches des letzten Erhebungszeitraumes 
und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des 
Gebührenpflichtigen geschätzt.
(5) Berechnungseinheit für die Benutzungsgebühren für 
Schmutzwasser ist der Kubikmeter (m3).
(6) Die Gebühr für die Entleerung, Abfuhr und Behandlung der 
Abwässer aus abflusslosen Sammelgruben in Kleingärten bzw. 
Parzellen von Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingar-
tengesetz wird nach der Menge des abgefahrenen Grubenin-
haltes berechnet. Als Berechnungseinheit gilt der Kubikmeter 
(m3 mit einer Dezimalstelle) abgefahrenen Grubeninhaltes, ge-
messen an der Messeinrichtung des Entsorgungsfahrzeuges.
Gleiches gilt für die Entsorgung von abflusslosen Sammelgru-
ben in Parzellen von Erholungs- und Wochenendsiedlungen.

§ 3  
Gebührensatz

(1) Die Entsorgungsgebühr für die Entsorgung von Inhalten 
aus abflusslosen Sammelgruben beträgt
-  für das Kalenderjahr 2007  4,93 €/m3

-  für das Kalenderjahr 2008  4,87 €/m3

-  für das Kalenderjahr 2009  5,56 €/mt

Die Gebühr für die Entsorgung der Inhalte von abflusslosen 
Sammelgruben beinhaltet die Entleerung der Anlage, den 
Transport der Anlageninhalte zur Kläranlage und die Behand-
lung auf der Kläranlage.
(2) Das Entgelt für den Mehraufwand bei Entsorgungen nach § 10 
Abs. 16 der Abwassersatzung (Eil- und Notentsorgung) beträgt 
zusätzlich zum Entgelt nach Abs. 3 46,00 Euro/m3 pro Entsorgung.

§ 4  
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind
 a) der Grundstückseigentümer,
 b) der Erbbauberechtigte, er tritt an die Stelle des Grund-

stückseigentümers, sofern das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet ist,

 c) oder anstelle des Grundstückseigentümers der sonstige 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, von 
dem die Benutzung der Abwasseranlage ausgeht. Besteht 
für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer 
an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die im § 9 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes (SachRBerG) vom  
21. September 1994 (BGBl. I S. 2457) genannten natürli-
chen oder juristischen Personen des privaten oder öffent-
lichen Rechts.

  d) Mehrere Gebührenpflichtige, die nebeneinander diesel-
be Leistung aus dem Gebührenschuldverhältnis schulden 
oder für sie haften oder die zusammen für eine Gebühr 
veranlagt sind, sind Gesamtschuldner.

  e)  Ist für ein Grundstück weder ein Eigentümer noch ein 
Erbbauberechtigter zu ermitteln, so ist gebührenpflichtig 
der Verfügungs- und Nutzungsberechtigte.

(2) Im Falle des Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer 
vom Zeitpunkt der Rechtsnachfolge an gebührenpflichtig. Ein 
Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebüh-
renpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats nach der 
Rechtsänderung schriftlich anzuzeigen. Der bisherige Eigentü-
mer haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren 
bis zum Ablauf des Erhebungszeitraumes.
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der 
Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, 
dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Berechnungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

§ 5 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht bei der Entsorgung von Inhalten aus ab-
flusslosen Sammelgruben entsteht mit der Abfuhr.

§ 6 
Erhebungszeitraum

(1) Als Erhebungszeitraum gilt die Ableseperiode für den Was-
serverbrauch.
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Erhebungszeit-
raum, so gilt der Zeitraum von der erstmaligen Entstehung 
der Gebührenpflicht bis zum Ablauf der Ableseperiode als 
Erhebungszeitraum.
(3) Endet die Gebührenpflicht im Erhebungszeitraum, so gilt der 
Zeitraum vom Beginn der Ableseperiode bis zur Beendigung 
der Gebührenpflicht als Erhebungszeitraum.
(4) Bei Gebührenerhöhungen und bei Gebührensenkungen wird 
der erhöhte bzw. gesenkte Gebührensatz anteilig nach Tagen be-
rechnet. Grundlage für die Berechnung ist der durchschnittliche 
Wasserverbrauch nach Tagen bezogen auf die Ableseperiode.

§ 7 
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Gebühr wird 1 Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.
(2) Im Namen und für Rechnung der Stadt fertigt die LWG Lau-
sitzer Wasser GmbH & Co. KG (LWG) die Gebührenbescheide 
aus. Die Bescheide werden von der LWG, als Verwaltungshelfer 
der Stadt, im Sinne einer Hilfstätigkeit für die Stadt ausgefertigt. 
Die LWG zieht die Gebühren im Rahmen eines Inkassogeschäf-
tes ein. Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Brandenburg in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben hiervon unberührt.

§ 8  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2007 in Kraft 
und tritt mit Ablauf des 31.12.2009 außer Kraft.

Drebkau, 27.11.2014
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Öffentliche Bekanntmachung  
über die Anmeldetermine zur Aufnahme in die Grundschule (Primarstufe) für das Schuljahr 2015/2016

Die Anmeldung der schulpflichtigen Kinder hat spätestens bis 
zum 28.02.2015 bei der zuständigen Grundschule zu erfolgen.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die vor dem 1. Oktober 2015 
das sechste Lebensjahr vollendet haben (Geburtsjahrgänge 
vom 01.10.2008 bis 30.09.2009).
Kinder, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 
2015 das sechste Lebensjahr vollenden werden, werden auf 
Antrag der Eltern aufgenommen, wenn sie schulreif sind. 
In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufgenommen 
werden, die nach dem 31. Dezember 2015, jedoch vor dem  
1. August 2016 das sechste Lebensjahr vollenden. 
Entsprechende Anträge sollen gesicherte Nachweise zum Ent-
wicklungsstand des Kindes enthalten. 
Zuständige Grundschule für alle Ortsteile der Stadt Drebkau 
ist im Einschulungsverfahren für das Schuljahr 2015/2016 
die Schiebell-Grundschule Drebkau. Grundlage dafür bildet 
die am 25.06.2013 von der Stadtverordnetenversammlung 
Drebkau beschlossene Satzung über die Bildung von Schul-

bezirken in der Stadt Drebkau. 
Gemäß § 4 der Grundschulverordnung des Landes Brandenburg 
(GV) vom 02. August 2007 (GVBl. II/07, Nr. 16, S. 190, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 22. Januar 2013 (GVBl.II/13, 
Nr. 09) haben die Eltern das schulpflichtige Kind in der Schule 
persönlich vorzustellen. Weiterhin ist die Geburtsurkunde für 
das schulpflichtige Kind sowie die Teilnahmebescheinigung 
am Verfahren zur Sprachstandsfeststellung und kompensato-
rischen Sprachförderung bzw. der Befreiungsnachweis bei der 
Anmeldung vorzulegen. 
Folgende Anmeldetermine wurden durch die Schulleitung benannt:
Schiebell-Grundschule Drebkau 
1. 23.01.2015 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Tag der offenen Tür
2. 28.01.2015  17.00 Uhr - 19.00 Uhr
3.  09.02.2015 12.00 Uhr - 16.00 Uhr
gez. Horke
Bürgermeister

Die außerordentliche Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau findet
am 09.12.2014 
um 18.00 Uhr 
im Steinitzhof, Steinitzer Dorfstraße 1,
 03116 Drebkau, OT Domsdorf statt.
Begründung der Eilbedürftigkeit gemäß § 34 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i. V. m. § 1 
Abs. (4) und (5) der Geschäftsordnung der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014:
Die SPD- und CDU-Fraktion sind der Auffassung, dass, auf-
grund der beabsichtigten Klassenbildung für das Schuljahr 
2015/16 mit insgesamt 32 Kindern, die Möglichkeit besteht, an 
beiden Grundschulen einzuschulen. Das setzt allerdings voraus, 
dass die für das Schuljahr 2015/16 mit Beschluss Nr. 25/2013 
gefasste Schulbezirkssatzung aufgehoben wird und damit die 
bisherige Schulbezirkssatzung vom 29.07.2009 Gültigkeit hat. 
Damit diese beim bereits laufenden Einschulungsverfahren 
2015/16 Berücksichtigung finden kann, ist eine Veränderung 
des Satzungsbeschlusses bis spätestens 12. Dezember 2014 
beim Staatlichen Schulamt Cottbus einzureichen.
Tagesordnung 
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 

02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/Feststellung der 
Tagesordnung 

03  Bericht des Bürgermeisters 
04  Aussprache der Stadtverordneten/Ortsvorsteher zum 

Bericht des Bürgermeisters 
05  Einwohnerfragestunde 
06  Anfragen der Stadtverordneten/Ortsvorsteher 
07  Aufhebung des Beschlusses 25/2013 vom 25.06.2013 

„Satzung über die Bildung von Schulbezirken in der 
Stadt Drebkau“  0579/14

08  Einschulung 2015/16  0580/14
09  Resolution der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Drebkau - Antrag der Fraktion Ortsteile Bündnis Stadt 
Drebkau vom 25.11.2014  0001/14

10  Verschiedenes 
TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters 
02  Aussprache der Stadtverordneten/Ortsvorsteher zum 

Bericht des Bürgermeisters 
03  Anfragen der Stadtverordneten 
04  Verschiedenes 

gez. Paul Köhne
Vorsitzender der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Drebkau

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den Ortsteil Drebkau

Die 6. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Drebkau findet
am 18.12.2014 
um 18.00 Uhr 
in der  Kultur- und Begegnungsstätte Drebkau - 
 Fraktionszimmer, Drebkauer Hauptstraße 29b, 
 03116 Drebkau 
statt.

Tagesordnung
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/Feststellung der 

Tagesordnung 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den öffentlichen 

Teil der Sitzung vom 13.11.2014 
04  Ergebniskontrolle und Aussprache der Ortsbeiratsmit-

glieder zur Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Sitzung vom 13.11.2014 

05  Bericht des Ortsvorstehers 

06  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht des 
Ortsvorstehers 

07  Einwohnerfragestunde 
08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
09  Verschiedenes 
TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Ortsvorstehers 
02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht des 

Ortsvorstehers 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den nichtöffent-

lichen Teil der Sitzung vom 13.11.2014 
04  Ergebniskontrolle und Aussprache der Ortsbeiratsmit-

glieder zur Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 13.11.2014 

05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
06  Verschiedenes 

gez. Wilk
Ortsvorsteher und Vorsitzender
des Ortsbeirates
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Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den Ortsteil Greifenhain 

Die 4. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Greifenhain 
findet
am 16.12.2014 
um 18.00 Uhr 
im Schloss Greifenhain, Radensdorf 39, 
 03116 Drebkau - OT Greifenhain 
statt.
 

Tagesordnung 
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung
 der Ordnungsmäßigkeit der Ladung
 und der Anwesenheit
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/
 Feststellung der Tagesordnung 
03  Bericht der Ortsvorsteherin 
04  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum
 Bericht der Ortsvorsteherin 
05  Einwände gegen die Niederschrift über den
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 03.11.2014 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur
 Niederschrift über den öffentlichen Teil der
 Sitzung vom 03.11.2014 
07  Einwohnerfragestunde 
08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
09  Bebauungsplan Solarpark Greifenhain -
 Informationen zum Planungsinhalt

 und Verfahrensstand 
 BE: INGBA
 Ingenieurgesellschaft Bau/
 Ausrüstungsgesellschaft mbH, 
 Herr Dipl.-Ingenieur Christian Schneider 
10  Bestimmung eines Vertreters
 für den Schlichtungsausschuss der Stadt
 Drebkau gemäß § 13 des
 öffentlich-rechtlichen Vertrages
 über den Zusammenschluss zur amtsfreien
 Gemeinde „Stadt Drebkau“ vom 09.11.2001 
11  Verschiedenes 
TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht der Ortsvorsteherin
02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht der 

Ortsvorsteherin
03  Einwände gegen die Niederschrift über den nichtöffent-

lichen Teil der Sitzung vom 03.11.2014
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 03.11.2014
05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder
06  Verschiedenes
 

gez. Ilona Höfig
Ortsvorsteherin und Vorsitzende 
des Ortsbeirates

Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drebkau,
ab 5. Januar 2014 gelten neue Rufnummern für einige Mitar-
beiter/innen der Verwaltung.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie vorab darauf hin-
weisen, dass das Sekretariat des Bürgermeisters ab dem 
01.01.2015 täglich erst ab 8.00 Uhr besetzt sein wird. Voraus-
sichtlich wird es auch Einschränkungen bei der Besetzung an 
den Tagen geben, an denen kein Sprechtag in der Stadtver-
waltung ist. 

Damit verbunden sind auch die Erreichbarkeit der Telefonzentra-
le und die Türöffnung für Besucher außerhalb der Sprechzeiten. 
Bitte nutzen Sie die unten veröffentlichten Durchwahlnummern 
oder die Möglichkeit der Kommunikation per E- Mail. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Horke
Bürgermeister

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

„Was erledige ich wo?“
Sachverhalt Mitarbeiter/ -in Durchwahl
Rufnummer 
Stadtverwaltung  562
Abfall (illegale Entsorgung) Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Abwasserangelegenheiten Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Amtsblatt Frau Laurisch
 laurisch@drebkau.de -11
An-, Ab- und Ummeldungen Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Aufenthaltsbescheinigung Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Ausbildung Frau Muth
 muth@drebkau.de -20
Ausländerangelegenheiten Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Bäume Frau Minks
 minks@drebkau.de -38
Bauhof Frau Minks
 minks@drebkau.de -38
Bauordnungsrecht Frau Staar
 staar@drebkau.de. -42

Sachverhalt Mitarbeiter/ -in Durchwahl 
Beglaubigungen Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Bibliothek Frau Heinze
 heinze@drebkau.de -22
Brandschutz Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
Buchhaltung Frau Kärger
 kaerger@drebkau.de -24
Denkmalschutz und 
Denkmalpflege Frau Staar
 staar@drebkau.de -42
Dorfgemeinschaftshäuser Frau R. Jurk
 jurkr@drebkau.de -35
Einwohnermeldeamt Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Einzugsermächtigungen Frau Buchholz
 buchholz@drebkau.de -25
Elternbeiträge (Kita, Hort) Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Freiwillige Feuerwehr Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
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Sachverhalt Mitarbeiter/ -in Durchwahl
Friedhofsangelegenheiten Frau Minks
 minks@drebkau.de -38
Führungszeugnis Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Fundbüro Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Gaststättenerlaubnis Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Gebäudemanagement Frau R. Jurk
 jurkr@drebkau.de -35
Gebühren und Beiträge Frau Naumann
 naumann@drebkau.de -34
Gewerbeangelegenheiten Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Gewerbesteuer Frau Lehmann
 lehmann@drebkau.de -29
Gewerbezentralregister Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Grünflächen (öffentlich) Frau Minks
 minks@drebkau.de -38
Grundsteuern Frau Lehmann
 lehmann@drebkau.de -29
Haushaltsplanung Frau Alsleben
 alsleben@drebkau.de -27
Heimatblatt Frau Loewa
 loewa@drebkau.de -12
Hundehalterverordnung Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Hundesteuern Frau Lehmann
 lehmann@drebkau.de -29
Kinderreisepass Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Jugendclubs Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Kindertagesstätten Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Kriegsgräber Frau Minks
 minks@drebkau.de -38
Kultur Frau Loewa
 loewa@drebkau.de -12
Lärmbelästigung Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Liegenschaften Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Mahnungen Frau Buchholz
 buchholz@drebkau.de -25
Marktangelegenheiten Herr Ramisch
 ramisch@drebkau.de -19
Meldebescheinigungen Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Museum 
„Sorbische Webstube“ Frau Loewa
 loewa@drebkau.de -12
Nachtruhe-/Ausnahme-
genehmigungen Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Natur- u. Landschaftsschutz Frau Minks
 minks@drebkau.de -38
Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Ordnungswidrigkeiten Frau Jurischka-Drobig
 jurischka@drebkau.de -15
Ortsbeiräte Frau Laurisch
 laurisch@drebkau.de -11
Partnerstadt Czerwieñsk Frau Kärger
 kaerger@drebkau.de -24
Personalausweis/
Passangelegenheiten Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Plakatierung Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
Poststelle Frau Jurisch
 sekretariat@drebkau.de -17
Praktika Frau Muth
 muth@drebkau.de -20

Sachverhalt Mitarbeiter/ -in Durchwahl 
Reisepässe Frau Thienelt
 thienelt@drebkau.de -33
Ruhender Verkehr Herr Ramisch
 ramisch@drebkau.de -19
Sanierungsrecht Frau Staar
 staar@drebkau.de -42
Schiedsangelegenheiten Frau M. Jurk
 jurkm@drebkau.de -34
Schulen Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Seniorenclub Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Sondernutzung öffentl. 
Verkehrsraum Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
Stadtkasse Frau Buchholz
 buchholz@drebkau.de -25
Sozialarbeiterin Frau Lewandowski
 lewandowski@drebkau.de -32
Sportstätten Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Spendenbescheinigungen Frau Günther
 guenther@drebkau.de -16
Spielplätze Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Stadtplanung Frau Staar
 staar@drebkau.de -42
Stadtverordnetenversammlung Frau Laurisch
 laurisch@drebkau.de -11
Straßenangelegenheiten Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Straßenbeleuchtung Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Straßenreinigung Frau M. Jurk
 jurkm@drebkau.de -34
Straßenunterhaltung Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Straßenverkehrsange-
legenheiten Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
Tagesmuttis Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Termine Bürgermeister Frau Jurisch
 sekretariat@drebkau.de -17
Tourismus Frau Loewa
 loewa@drebkau.de -15
Turnhallen Frau Hering
 hering@drebkau.de -30
Trinkwasserangelegenheiten Herr Grund
 grund@drebkau.de -36
Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen Frau Buchholz
 buchholz@drebkau.de -25
Vereine Frau Loewa
 loewa@drebkau.de -12
Verkehrsangelegenheiten Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
Versicherungen Frau Menzel-Neumann
 menzeln@drebkau.de -0
Vollstreckung - Außendienst Herr Ramisch
 ramisch@drebkau.de -19
Vollstreckung - Innendienst Frau Buchholz
 buchholz@drebkau.de -25
Winterdienst Frau M. Jurk
 jurkm@drebkau.de -34
Wirtschaftsförderung Frau Menzel-Neumann
 menzeln@drebkau.de -0
Zahlungsverkehr/Nachweis Frau Buchholz
 buchholz@drebkau.de -25
Zivil- u. Katastrophenschutz Frau Keuchler
 keuchler@drebkau.de -28
Zweitwohnungssteuer Frau Lehmann
 lehmann@drebkau.de -29
Steinitzhof  Frau Berndt
 steinitzhof@drebkau.de, 526708
Standesamt 035603 753186 od. 035603 757124
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Stellenausschreibung
Die Stadt Drebkau sucht zum 1. März 2015 im Rahmen einer 
Vertretung eine/einen
 Mitarbeiterin/Mitarbeiter
 für die Stadtkasse.
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 34 Wochenstun-
den im Finanz- und Bürgerservice, welche zum 01.03.2015, 
längstens bis zum 30.06.2016 besetzt werden soll.
Die Stelle ist eingruppiert in Entgeltgruppe 5 TVöD.
Ihre Aufgaben:
- Erledigung aller Kassengeschäfte der Stadt Drebkau
- Buchung von Ein- und Auszahlungen
- Verwaltung der Zahlungsmittel und des Verwahrgelasses
- Bearbeitung des Zahlungsverkehrs, der Zahlstellen und 

Einnahmekassen
- Erstellung des kassenmäßigen Tagesabschlusses
- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Ablage der Belege in der Geschäftsbuchhaltung
Wir erwarten eine engagierte, verantwortungsbewusste und 
entscheidungsfreudige Persönlichkeit. Sie muss selbstän-
dig, zielstrebig und leistungsorientiert arbeiten. Fundierte 
und anwendungsbereite EDV-Kenntnisse, insbesondere 
im MS- Office, sind unerlässlich. Spezielle Kenntnisse der 
kaufmännischen Software H&H sind wünschenswert. 
Die/ der Bewerber/in muss über eine Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r bzw. eine betriebswirtschaft-
liche Ausbildung bzw. eine vergleichbare berufliche Quali-
fikation verfügen. Erwartet werden fundierte betriebswirt-
schaftliche, finanzwirtschaftliche und haushaltsrechtliche 
Kenntnisse.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Zeugniskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis) sowie mit 
detaillierten Ausführungen zu beruflichen Erfahrungen und 
Tätigkeiten zur Wahrnehmung der beschriebenen Anfor-
derungen senden Sie bitte bis zum 16.01.2015 unter dem 
Kennwort „Kasse“ auf dem Postweg an die

Stadt Drebkau
Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau 
oder per E-Mail an muth@drebkau.de.

Bitte fügen Sie für auf den Postweg gesandte Bewerbungs-
unterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei!
Horke
Bürgermeister

Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen
Ortsteil Casel Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2935931 oder 035602 22024
 Ortsvorsteherin 
 Frau Sabine Rescher
Ortsteil Domsdorf Telefonisch erreichbar unter 
 035602 986 oder 0175 2939889
 Ortsvorsteher 
 Herr Hans Jürgen Kubaczyk oder 

in dringenden Fällen
 Herr Siegfried Krengel 
 035602 20814
Ortsteil Drebkau Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2935929
 Ortsvorsteher Herr Dieter Wilk
Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 
 035602 21934 oder 0175 2940522
 Ortsvorsteherin 
 Frau Ilona Höfig 
Ortsteil Jehserig Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2941904 oder 035602 21662
 Ortsvorsteherin 
 Frau Petra Nowka
Ortsteil Kausche Telefonisch erreichbar unter 
 0151 14538921
 Ortsvorsteher Herr Steffen Junge
Ortsteil Laubst Telefonisch erreichbar unter
  0175 2942012
 Ortsvorsteherin Frau Ute Schmidt
Ortsteil Leuthen Telefonisch erreichbar unter 
 035602 23536
 Ortsvorsteher 
 Herr Hans-Eberhard Heßmer
Ortsteil Schorbus Sprechstunde jeden 2. und 4. Don-

nerstag im Monat in der Zeit von 
18.00 - 19.00 Uhr im Vereinshaus 
Schorbus

 Telefonisch erreichbar unter 
 0151 40790233
 Ortsvorsteher Herr Frank Schätz
Ortsteil Siewisch Sprechstunde dienstags in der Zeit 

von 16.30 - 18.00 Uhr im Gemein-
dehaus Siewisch

 Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2943092
 Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just

Mitteilungen anderer Behörden

Informationen des Landesbetriebes Forst Brandenburg

Weihnachtsbaum selbst geschlagen 

Am Sonnabend, dem 20.12.2014 werden ab 10.00 Uhr bis zum 
Einbruch der Dunkelheit auch in diesem Jahr wieder Weih-
nachtsbäume vor Ort in Selbstwerbung verkauft. Gemeine 
Kiefer, Schwarzkiefer und Gemeine Fichte können selbst aus-
gesucht und geschlagenen werden. 
Preise :  bis 1,50 m  = 10,00 EUR
 bis 2,00 m  = 15,00 EUR
 darüber  = 20,00 EUR
Die diesjährige Weihnachtsbaumfläche befindet sich nördlich 
der Straße Koschendorf - Illmersdorf direkt unter der Hoch-
spannungsleitung. 

Es ist die gleiche Fläche wie im vergangenen Jahr. 
Von der Koschendorfer Kreuzung kommend in Richtung Illmers-
dorf fahrend, befindet sich die Fläche unter der Leitung rechts 
ca. 500 m von der Straße entfernt. 
Hinweisschilder werden die Suche erleichtern.
Vom 08.12. bis 19.12.2014 besteht weiterhin die Möglichkeit 
Weihnachtsbäume auf dem Hof der Oberförsterei Drebkau wäh-
rend der Geschäftszeiten zu erwerben.

Stefan Rescher
Revierförster/Revier Casel
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Information des Standesamtes Burg (Spreewald)
Am Dienstag, dem 23.12.2014 und am Dienstag, dem 30.12.2014 werden in der Stadtverwaltung Drebkau keine Sprechstunden 
des Standesamtes Burg (Spreewald) durchgeführt.
Das Standesamt ist telefonisch unter folgenden Rufnummern erreichbar.
035603 753186 und 035603 757124 

H. Thienelt
SB Einwohnermeldewesen

Ende der Amtlichen Mitteilungen der Stadt Drebkau

Nach Redaktionsschluss eingegangen

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Die 6. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Drebkau findet
am 15.12.2014
um 18:00 Uhr 
im Steinitzhof, Steinitzer Dorfstraße 1, 
 03116 Drebkau - OT Domsdorf 
statt.
Tagesordnung
TOP  A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/Feststellung der 

Tagesordnung
03  Bericht des Bürgermeisters 
04  Aussprache der Stadtverordneten/Ortsvorsteher zum 

Bericht des Bürgermeisters 
05  Einwände gegen die Niederschrift über den öffentlichen 

Teil der Sitzung vom 07.10.2014 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 07.10.2014 
07  Einwohnerfragestunde
08  Anfragen der Stadtverordneten/Ortsvorsteher
09  1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 

19.08.2014  0570/14 
10  Entnahme finanzieller Mittel aus dem Kapitalkonto V 

der LWG Wasser- und Abwasser GmbH & Co. 
 Beteiligungs KG  0578/14
11  Haushaltssatzung 2015  0568/14
12  Friedhofsgebührensatzung für die kommunalen Fried-

höfe der Stadt Drebkau  0560/14
13  Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt 

Drebkau für abflusslose Sammelgruben  0563/14
14  Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ im OT Greifenhain, 

Grundsatzbeschluss zur Schließung der Einrichtung 
zum 31.08.2015  0559/14

15  Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Bungalowsied-
lung 2“; Entwurfs- und Offenlagebeschluss  0564/14 

16  Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Steinitzer Al-
pen“; Entwurfs- und Offenlagebeschluss  0566/14

17  Wegenutzungsvertrag - Strom (Konzessionsvertrag) für 
die Stadt Drebkau (Ortsteile Drebkau, Jehserig, Doms-
dorf, Greifenhain, Leuthen, Laubst, Kausche, Casel und 
Siewisch)  0567/14

18  Richtlinie zum Verfahren bei der Überprüfung der 
Stadtverordneten der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Drebkau auf hauptamtliche oder inoffizielle 
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst 

 der DDR  0575/14

19  Überprüfung der Stadtverordneten der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Drebkau auf hauptamtliche 
oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheits-
dienst der DDR  0551/14

20  Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Drebkau über die Bestimmung der Mitglieder der Prü-
fungskommission des Verfahrens zur Überprüfung der 
Stadtverordneten der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Drebkau auf hauptamtliche oder inoffizielle 
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst 

 der DDR 0576/14
21  Nachträgliche Änderung der Stellenpläne 2013 und 

2014  0569/14
22  Einzelvereinbarung Nr. 2 zur Kooperationsvereinba-

rung zwischen der Vattenfall Europe Mining AG und der 
Stadt Drebkau zur Koordinierung der gemeindlichen 
Entwicklung mit der Tagebauentwicklung 

 vom 18.12.2013  0562/14 
23  Benennung von Trägervertretern für die Kita-Aus-

schüsse der kommunalen Kindertagesstätten der Stadt  
Drebkau  0541/14 

24  Austritt der Stadt Drebkau aus dem Fremdenverkehrs-
verein Spremberg e. V. zum 31.12.2014  0565/14

25  Beitritt der Stadt Drebkau zum Tourismusverband „Lau-
sitzer Seenland e. V.“ ab dem 01.01.2015  0561/14

26  Besetzung des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und 
-verwaltungsgesellschaft m.b.H. Drebkau; Vorschlag 
für die Berufung eines Mitgliedes der SPD Fraktion an 
die Gesellschafterversammlung 

27  Verschiedenes 

TOP  B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters 
02  Aussprache der Stadtverordneten/Ortsvorsteher zum 

Bericht des Bürgermeisters 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den nichtöf-

fentlichen Teil der Sitzung vom 07.10.2014
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift 

über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 
07.10.2014 

05  Anfragen der Stadtverordneten
06  Grundstücksangelegenheit 0577/14
07  Verschiedenes

 
gez. Paul Köhne
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Drebkau

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen


